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Verwaltungsvereinbarung
. zwischen

der Bundesrepublik Deutschland und
den Landern
Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
“Sacnhsen, Sachsen-Arndlt una Scrileswig-HoIStéIn
zur Wasserstands- und Hochwasservorhersage
an den BundeswasserstralRen Elbe, Saale und

Untere Havel-WasserstraBe (Havelberg-Stadt)

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland,

vertreten durch das Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur, vertreten durch
die Generaldirektion WasserstraRen und Schifffahrt und durch die Bundesanstalt flr
Gewasserkunde, nachfolgend Bund genannt,

dem Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium fur Landwirtschaft, Umwelt und
Klimaschutz,

der Freien und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behorde fur Umwelt, Klima, Energie
und Agrarwirtschaft,

dem Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Ministerium fur Landwirtschaft und
Umwelt,

dem Land Niedersachsen, vertreten durch das Niedersachsische Ministerium fur Umwelt,
Energie, Bauen und Klimaschutz,

dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sachsische Staatsministerium fiur Energie,
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft,

dem Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch das Ministerium fur Umwelt, Landwirtschaft und
Energie und

dem Land Schleswig-Holstein, vertreten durch das Ministerium fur Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

wird zur Durchfihrung der Wasserstands- und Hochwasservorhersage an den
Bundeswasserstrallen Elbe, Saale und Untere Havel-Wasserstrale (Havelberg-Stadt)
folgende Verwaltungsvereinbarung getroffen:
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§ 1 Gegenstand

(1) Gegenstand der Vereinbarung ist die Durchfihrung und Bereitstellung von
Wasserstandsvorhersagen im hydrologischen Normalfall und im Hochwasserfall an den
Bundeswasserstrallen Elbe, Saale und Untere Havel-\Wasserstralle (Havelberg-Stadt).

(2) Ein allgemeiner Wasserstands- und Hochwassermeldedienst (Hydrologischer
Datenaustausch) zwischen dem Bund und den L&ndern ist nicht Bestandteil dieser
Vereinbarung und wird bei Bedarf gesondert geregelt.

§ 2 Rechtliche Grundlagen

Die Grundlagen fur den gemeinschaftlichen Wasserstands- und Hochwasservorhersagedienst
bilden fur den Bund der § 35 Absatz 1 des Bundeswasserstrallengesetzes (WaStrG) in der
jeweils gultigen Fassung sowie fur die Lander die jeweiligen Landeswassergesetze in ihrer
jeweils gultigen Fassung.

§ 3 Wasserstandsvorhersagen im hydrologischen Normalfall und im Hochwasserfall

(1) Im hydrologischen Normalfall, d. h. bis zum Erreichen des Richtwasserstandes der Alarm-
stufe 1 an einem in der Durchfihrungsanweisung zum Wasserstands- und
Hochwasservorhersagedienst an den Bundeswasserstrallen Elbe, Saale und Untere Havel-
Wasserstralle (Havelberg-Stadt) (§ 4 dieser Verwaltungsvereinbarung) aufgeftihrten
Vorhersagepegel, erstellt das Wasserstralen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe zur Information
der Schifffahrt und der fur Schifffahrts- und Hafenangelegenheiten zustandigen o6ffentlichen
Verwaltungen arbeitstaglich (Montag — Freitag, auler Feiertage) Wasserstandsvorhersagen
fur die in der Durchfuhrungsanweisung benannten Pegel an den Bundeswasserstralen Elbe,
Saale und Untere Havel-Wasserstralle (Pegel Havelberg-Stadt).

(2) Im Hochwasserfall, d. h. ab Erreichen des Richtwasserstandes der Alarmstufe 1 an einem
der in der Durchfuhrungsanweisung (§ 4 dieser Verwaltungsvereinbarung) aufgeftihrten
Vorhersagepegel bis zum Unterschreiten des Richtwasserstandes der Alarmstufe 1 an allen
in der Durchfihrungsanweisung aufgefihrten Vorhersagepegeln werden in der
Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Sachsen-Anhalt beim Landesbetrieb fir Hoch-
wasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) in Zusammenarbeit mit dem
Landeshochwasserzentrum (LHWZ) des Freistaates Sachsen fur die in der Durch-
fuhrungsanweisung benannten Pegel der Bundeswasserstralen Elbe, Saale und Untere

Havel-Wasserstralle (Pegel Havelberg-Stadt) taglich Hochwasservorhersagen erstelit.

Dabei werden die Hochwasservorhersagen fur die Pegel gemaR Durchfihrungsanweisung flr
die Elbe-Abschnitte: '

a.) Elbe-km 0,0 bis Elbe-km 168,5 vom LHWZ des Freistaates Sachsen' und

" Werden auf diesem Abschnitt die Richtwasserstande an den Elbepegeln fir die Alarmstufe 1 wieder
unterschritten, werden vom LHWZ des Freistaates Sachsen nur noch reine Modellergebnisse fiir die Herausgabe
der Gemeinsamen Elbevorhersage bereitgestellt. In diesem Fall werden fir diesen Abschnitt dann ungeprifte
Modellergebnisse in der Gemeinsamen Elbevorhersage veroffentlicht. Die Lieferung der Zuflussvorhersagen der
Nebenflisse bleibt davon unberihrt.

Seite 2 von 5



b.) Elbe-km 168,5 bis Elbe-km 598,2 inkl. Saale und Untere Havel-Wasserstralle von der
HVZ Sachsen-Anhalt

erstellt.

Fur die Herausgabe der Gemeinsamen Hochwasservorhersage tibernimmt die HVZ Sachsen-
Anhalt die Vorhersagen des LHWZ des Freistaates Sachsen.

(3) Zeichnet sich ein Hochwasserereignis schon vor Erreichen des Richtwasserstandes der
Alarmstufe 1 an einem der in der Durchfihrungsanweisung aufgeftihrten Vorhersagepegel ab,
kann nach Absprache zwischen der HVZ Sachsen-Anhalt, dem LHWZ des Freistaates
Sachsen und dem WSA Elbe bzw. auf Anfrage eines Bundeslandes die Vorhersageerstellung
vorzeitig nach der in Absatz 2 dargestellten Vorgehensweise erfolgen.

(4) Die Hochwasservorhersagen werden als Gemeinsame Hochwasservorhersagen der
Lander Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und des Bundes herausgegeben.

(56) Die Lander und der Bund stellen sich gegenseitig die zur Wasserstandsvorhersage fir die
Bundeswasserstralien Elbe, Saale und Untere Havel-WasserstralRe (Pegel Havelberg-Stadt)
notwendigen Mess- und Vorhersagewerte der in der Durchfihrungsanweisung benannten
Pegel zur Verfugung. Né&heres regelt die Durchfihrungsanweisung (§ 4 dieser
Verwaltungsvereinbarung).

§ 4 Durchfiihrung des Vorhersagedienstes

(1) Die Durchfuhrung des Vorhersagedienstes im hydrologischen Normalfall und im
Hochwasserfall erfolgt gemafy der Durchflhrungsanweisung (siehe Anlage). Diese wird
fortlaufend aktuell gehalten und entsprechend der notwendigen Weiterentwicklungen
fortgeschrieben. Die Fortschreibung erfolgt innerhalb der ad-hoc-Arbeitsgruppe
Hochwasservorhersage der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe.

(2) Die Durchfuhrungsanweisung benennt bzw. regelt

die Vorhersagepegel,

das in der Regel zur Anwendung kommende Wasserstandsvorhersagemodell,

die Datengrundlage einschlie3lich der Datenbereitstellung,

die Organisation der Wasserstandsvorhersage im hydrologischen Normalfall und im
Hochwasserfall, die Erstellung sowie die Verteilung bzw. Veroffentlichung der
Vorhersagen und

5. die Ansprechpartner und die Zusammenarbeit.

#= 48 PO =S

§ 5 Verwendung der Wasserstandsvorhersage im hydrologischen Normalfall und im
Hochwasserfall

(1) Den Léndern und dem Bund werden die Wasserstandsvorhersagen nach § 3 zur
Verwendung fur deren Aufgabenerledigung zur Verflugung gestellt. Sie stellen die
Weiterleitung entsprechend den landes- bzw. bundesrechtlichen Regelungen sicher.
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(2) Die vertragschlieBenden Parteien kénnen die Wasserstandsvorhersagen flir eigene
Zwecke verwenden und nach bei ihnen geltenden Regelungen der Allgemeinheit tiber Medien
(Internet, Zeitungen, Fernsehen, Videotext etc.) zur Verfligung stellen.

(3) Zur Vermeidung sich widersprechender Vorhersagewerte an den Vorhersagepegeln
werden die jeweiligen Vorhersagen im Rahmen ihrer weiteren Verwendung nicht veréndert.
Die Darstellungsweisen kénnen voneinander abweichen. Bei jeder Veroffentlichung sind die
Quelle der Vorhersage und der Vorhersagezeitpunkt mit anzugeben.

§ 6 Kostenerstattung

(1) Zwischen den vertragsschlielenden Parteien erfolgt keine gegenseitige Kostenerstattung
fur den erforderlichen Personal- und Verwaltungsdienst.

(2) Die Finanzierung der Modellpflege und des Supports fur das Wasserstands-
vorhersagemodell fur den Hochwasserfall erfolgt dauerhaft iber den Haushalt der FGG Elbe.

(3) Mdgliche darlber hinausgehende Kosten werden zwischen den vertragschlieRenden
Parteien gesondert geregelt.

§ 7 Haftung

3

Die Vertragspartner haften einander nur fur vorsatzlich falsche Handlungen.
§ 8 Kiindigung

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, diese Verwaltungsvereinbarung bis spatestens am
2. Januar eines Jahres zum 31. Dezember desselben Jahres zu kiindigen. Die Vereinbarung
wird zwischen den ubrigen Vertragspartnern, soweit méglich, fortgesetzt.

§ 9 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verwaltungsvereinbarung tritt am ersten Tag des Monats nach der Unterzeichnung in
Kraft. Gleichzeitig tritt die nachfolgend genannte Verwaltungsvereinbarung:

- Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Landern
Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein zur Wasserstands-/Hochwasservorhersage
fur die Bundeswasserstralien Elbe, Saale und Untere Havel-Wasserstralle (Havelberg-
Stadt) vom 01.07.2013

aulRer Kraft.
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Muster Anlage 2

Verteiler:

(gem. Anlage 4 der Durchfiihrungsanweisung zur Verwaltungsvereinbarung; vorrangig per E-
Mail)

SachserAnhalt

Landesbetrieb fir Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt
SB Hydrologie / HVZ Sachsen-Anhalt

Otto-von-Guericke-Stra3e 5

39104 Magdeburg

Tel.: 0391/581-1422

Fax: 0391/581-1618

E-Mail: hvz@lhw.sachsen-anhalt.de
https://hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de/

Sachsen

Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LFULG)
Landeshochwasserzentrum (LHWZ) Sachsen

Zur Wetterwarte 3

01109 Dresden

Tel.: 0351/8928-4563

Fax: 0351/8928-4564

E-Mail: LHWZ@Ifulg.sachsen.de

www.hochwasserzentrum.sachsen.de

Nachrichtlich:
Wassestral3en und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Wasserstral3en- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe
Fachbereich S

Furstenwallstrale 19/20

39104 Magdeburg

Tel: 0391/530-2622

Fax: 0391/561-9731

E-Mail: gwk.wsa-md@wsv.bund.de
https://www.wsa-elbe.wsv.de
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Muster Anlage 3

Von: Landes-/ Bundesinstitution X
An: It. Verteiler dieser Anlage
Ubermittlungszeitpunkt: TT.MM.JJJJ HH:MM

Meldung von abflussrelevanten Hochwasserschutz- / BaumaRnahmen

Meldungspflichtiger: Ansprechpartner gemaR Anlage 4

Fir die zukinftige, stdndige Modellpflege ist es zwingend erforderlich, dass von den Landern und dem Bund samtliche Malinahmen, die einen Einfluss
auf den Abflussquerschnitt und somit auf das abflusswirksame Verhalten der Elbe und deren Nebenflisse im Modellgebiet haben, der FGG Elbe und
der BfG gemeldet und die georeferenzierten Daten zur Verfigung gestellt werden. Das Gleiche gilt flr entsprechende Geobasisdaten (z.B. Digitales
Gelandemodell). Die FGG Elbe wird dazu jahrlich eine Abfrage durchfihren.

MafRnahmen:
Nr. | Art der MaBnahme (Deichneubau, Deichriickver- Fluss Umsetzung bis Ubergabe von vorhandenen digitalen, ge- | Datenhinweise
legung, Polder, etc.) DD.MM.YYYY oreferenzierten Planungsunterlagen
1

Geobasisdaten:

Nr. Datenart (DGM, Deichlinien, Wasserspiegel-Einmes- Flachenabde- | Erstelldatum Format Hoéhen- und Lagebezug | Datenhinweise
sungen von Hochwasserereignissen, etc.) ckung DD.MM.YYYY




Muster Anlage 3

Verteiler:

(gem. Anlage 4 der Durchfliihrungsanweisung zur Verwaltungsvereinbarung; vorrangig per E-
Mail)

Flussgebietsgemeinschaft Elbe
Otto-von-Guericke-Stralle 5
39104 Magdeburg

Tel.: 0391/581-1339

E-Mail: finn.hartwig@fgg-elbe.de
http://www.fgg-elbe.de

Bundesanstalt fiir Gewasserkunde
Referat M2

Am Mainzer Tor 01

56068 Koblenz

Tel.: 0261/1306-5183

E-Mail: meissner@bafg.de
http://www.bafg.de



mailto:finn.hartwig@fgg-elbe.de
http://www.fgg-elbe.de/
mailto:meissner@bafg.de
http://www.bafg.de/































	Durchführungsanweisung_VV_WAVOS_10072025_komplett.pdf
	Durchfuehrungsanweisung_WAVOS_10072025
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_1
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_2
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_3
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_4
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_5
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_6
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_7-1_und_7-2
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_8-1
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_8-2
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_8-3

	DA2025.pdf
	Durchführungsanweisung_VV_WAVOS_25082025
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_1
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_2
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_3
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_4
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_5
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_6
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_7-1_und_7-2
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_8-1
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_8-2
	Durchfuehrungsanweisung_Anlage_8-3




